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Vorwort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
…und die Hände, Füße, Ohren… wach-
sen und werden größer. Unsere Studie-
renden sind der Kindheit entwachsen 
und befinden sich als Heranwachsende 
auf dem Weg zum Erwachsensein. In die-
ser Zeit sind wesentliche Entwicklungs-
aufgaben und Transitionen zu bewälti-
gen. Während der Ausbildung zur/m 
„staatlich anerkannten Erzieherin / Erzie-
her“ erreichen die Studierenden die Voll-
jährigkeit und gestalten als selbstverant-
wortliche Erwachsene die Ausbildung 
am Lernort Schule und am Lernort Praxis 
mit.  
 
Damit biografische Übergänge gelingen 
und die Anforderungen der Ausbildung 
erfolgreich gemeistert werden können, 
bedarf es eines SCHUTZraumes. Das 
vorliegende Schutzkonzept steckt die-
sen SCHUTZraum innerhalb des Lernor-
tes der Fachakademie für Sozialpädago-
gik Maria Stern in Augsburg ab. Darüber 
hinaus ist im Schutzkonzept der Lernort 
Praxis berücksichtigt.  
 
Das folgende Werk wurde auf der Grund-
lage des Rahmenschutzkonzeptes des 
Schulwerks der Diözese Augsburg er-
stellt. 
 

 

 
 
 
 
 
Die Federführung hatte unsere Lehrkraft 
Frau Kathrin Wetzel inne, die in einem 
partizipativen Prozess mit der gesamten 
Schulfamilie und ihrer hervorragenden 
Expertise das SCHUTZkonzept entwi-
ckelt und verfasst hat. An dieser Stelle 
sei ihr herzlich gedankt.  
 
Als Leiterin der Fachakademie ist es 
mein Wunsch, dass wir das Schutzkon-
zept mit unserem feinfühligen Blick, mit 
Respekt und Achtsamkeit im Alltag le-
bendig werden lassen.  

 
 
 

Gabriele Wunderle 
Schulleiterin, Dipl. Pädagogin (Univ.) 
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Präambel 
 
Alle kirchlichen Einrichtungen sind auf-
grund der „Rahmenordnung – Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt an Minder-
jährigen und schutz- und hilfebedürfti-
gen Erwachsenen im Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz“ zur Erstellung 
eines institutionellen Schutzkonzepts 
verpflichtet. Grundlage unseres Schutz-
konzepts ist das Institutionalisierte 
Schutzkonzept (ISK) des Schulwerks der 
Diözese Augsburg, auch bekannt als 
Rahmenschutzkonzept.  
 
Zentrales Ziel des Schutzkonzepts ist, 
konkrete Handlungsleitlinien für den 
Umgang mit Grenzverletzungen im schu-
lischen und beruflichen Kontext zu ent-
wickeln, festzuhalten und fortzuschrei-
ben. Hierzu wurden Ressourcen und Ri-
siken an unserer Schule sowie an den 
Praxisstellen analysiert, um hieraus prä-
ventive Maßnahmen ableiten zu können. 
Unsere Schule soll ein Schutz- und Kom-
petenzort sein, an dem jede und jeder vor 
Gewalterfahrungen geschützt ist und bei 
Gewalterfahrungen im privaten, schuli-
schen und beruflichen Kontext Hilfe fin-
det.  
 

Mit dem Begriff der „Grenzverletzungen“ 
bezeichnen wir in diesem Schutzkonzept  
alle Verhaltensweisen, die die persönli-
chen Grenzen unseres Gegenübers – ins-
besondere im Kontext unseres Ausbil-
dungsverhältnisses – überschreiten.  

 
 
Der Entstehungsprozess: na-
türlich partizipativ   
 
Partizipation hat für die FAKS auch im 
Hinblick auf die Erarbeitung des Schutz-                   
konzepts eine hohe Bedeutung. Nur mit 
Hilfe aller Studierenden, Dozierenden 
und Mitarbeitenden der FAKS kann eine 
fundierte und aussagekräftige Ressour-
cen- und Risikoanalyse durchgeführt 
werden, auf deren Grundlage geeignete 
Maßnahmen zur Prävention erarbeitet 
werden können. Sogenannte „blinde Fle-
cken“ unserer Schule werden durch das 
Hinschauen aller mit hoher Wahrschein-
lichkeit entdeckt.  
 
Zum anderen muss auch analysiert wer-
den, was Betroffene konkret benötigen, 
um sich bei Grenzverletzungen anver-
trauen zu können und was Vertrauens-
personen brauchen, um im Moment des 
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ersten Anvertrauens angemessen und 
kom-petent reagieren und handeln zu 
können. Und auch hier ist eine Beteili-
gungsorientierung von hoher Wichtig-
keit, denn wenn Beschwerdewege und 
eine Vorgehensweise für alle transparent 
sind, schafft das Sicherheit und Ver-
trauen und senkt gleichzeitig die Hemm-
schwelle, sich bei Bedarf Hilfe und Un-
terstützung zu holen. Außerdem werden 
die Wege dadurch für die Betroffenen 
praktikabler.  
 
Im Übrigen wird bereits durch die Beteili-
gung der Studierenden am Entwicklungs-
prozess des Schutzkonzepts das Signal 
aus- 
gesendet: „Es ist in Ordnung, sich Hilfe 
zu suchen und Du bist nicht allein“, was 
den Studierenden sehr wichtig ist.  
 
Aus genannten Gründen ist die gesamte 
Schulfamilie an der Entwicklung des 
Schutzkonzepts beteiligt. Es wurde au-
ßerdem eine Projektgruppe, bestehend 
aus den folgenden Mitgliedern, gebildet:  
 

• Schulleiterin (GW) 
• ISK-Multiplikatorin (KW)  
• Fachbereichsleitungen  
• Arbeitsgruppe „Verhaltensre-

geln“  
• Vertreterinnen der Klassleitungen 

aus dem SEJ, der FAKS 1, der 
FAKS 2, der TZ 

• MAV  
• SMV (StudierendensprecherIn-

nen) 
• Sicherheitsbeauftragter 
• Schulsozialarbeiterin, Fr. Straßer  
 

In dieser Projektgruppe erfolgte insbe-
sondere im Rahmen der Ressourcen- 
und Risikoanalyse die Vorarbeit. Dies be-
deutete konkret, dass sich die Mitglieder 
mit gesonderten Fragen vorab auseinan-
dersetzten. Zusätzlich hatten die Mitglie-
der die Aufgabe, ihren jeweiligen (Fach-) 
Bereich oder ihre Klasse/Gruppe „auf 
dem Laufenden“ zu halten und an not-
wendiger Stelle einzubeziehen, z.B. 
wenn eine Frage nicht beantwortet wer-
den konnte und weitere Informationen 
notwendig waren.  
 
Die Beteiligung der Schulfamilie erfolgte 
über leitfadengestützte Klasseninter-
views und Online-Fragebogenerhebun-
gen bei den Studierenden und den Mitar-
beitenden. Auch wurde ein Gespräch mit 
den Studierendensprechern, der Schul-
leiterin sowie der Projektgruppe geführt. 

 

 
Was wir schon haben und 
was wir noch brauchen  
 
Der Lernort FAKS und seine Be-
deutung für das Schutzkonzept 
 
Die Fachakademie für Sozialpädagogik 
beinhaltet theoretische (insbesondere in 
FAKS 1, 2 sowie TZ 1 bis 3) und 
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fachpraktische (insbesondere im SEJ 
und BP, aber auch Blockpraktika) Ausbil-
dungsabschnitte. Dies bedeutet, dass 
unsere Studierenden nicht nur an der 
FAKS von Grenzverletzungen direkt oder 
indirekt betroffen sein können, sondern 
auch an ihren Praxisstellen. Daher müs-
sen im Rahmen der Entwicklung des 
Schutzkonzepts beide Einrichtungen, 
FAKS und Praxisstelle, genauer in den 
Blick genommen werden.  
 
Hinzu kommt, dass unsere Studierenden 
im Rahmen der fachpraktischen Ausbil-
dung auch Zeuginnen und Zeugen von 
Grenzüberschreitungen gegenüber den 
ihnen anvertrauten Kindern, Jugendli-
chen oder Erwachsenen werden können. 
Beispielsweise berichten die Studieren-
den im Rahmen des Unterrichts oder 
auch an Seminartagen von derartigen 
Beobachtungen.  
 
Von Bedeutung ist hier einerseits, dass 
sie dort beispielsweise gewichtige An-
haltspunkte für eine Gefährdung des Kin-
deswohls gem. § 8a SGB VIII wahrneh-
men und gemäß ihres Schutzauftrags 
handeln müssen.  
 
Andererseits beobachten sie aber auch 
Ereignisse und Entwicklungen an ihren 
Praxisstellen, die geeignet sind, das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen zu be-
einträchtigen. Auch diese Ereignisse 
sind gem. § 47 SGB VIII meldepflichtig. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
dass die aktuellen strukturellen und per-
sonellen Rahmenbedingungen von Ein-
richtungen derzeit durch einen hohen 
Fachkräftemangel gekennzeichnet sind 
und länger anhaltende, erhebliche 

personelle Ausfälle beim notwendigen 
pädagogischen Personal, die den Betrieb 
der Einrichtung gefährden, z.B. melde-
pflichtig sind. 
 
Die Praxisstellen bzw. ihre Träger haben 
die Aufgabe, alle Mitarbeitenden und so-
mit auch ihre Praktikantinnen und Prakti-
kanten über § 8a SGB VIII und § 47 SGB 
VIII zu informieren und sie im Hinblick auf 
die Vorgehensweise zu schulen. Auch im 
Lehrplan der FAKS sind diese rechtlichen 
Grundlagen verankert und werden ge-
lehrt. Somit könnte man annehmen, 
dass die Studierenden über ihren 
Schutzauftrag, ihre Meldepflicht und de-
ren Umsetzung fundiert informiert und 
entsprechend handlungsfähig sind.  
 
Dennoch stellen wir immer wieder fest, 
dass die Studierenden hier häufig die 
Hilfe von der FAKS (Beratung, Unterstüt-
zung bei der praktischen Umsetzung der 
Handlungsschritte, Meldung durch die 
FAKS…) benötigen.  
 
Des Weiteren gilt zu beachten, dass wir 
an unserer FAKS sowohl volljährige als 
auch minderjährige Studierende ausbil-
den. Dies hat z.B. Auswirkungen auf die 
Überlegungen, inwieweit die Personen-
sorgeberechtigten einbezogen und infor-
miert sein müssen.  
 
Unabhängig davon kommt es auch vor, 
dass Studierende Hilfe aufgrund von 
Grenzverletzungen im privaten, familiä-
ren Umfeld benötigen und sich hier an 
die Schule wenden. Auch dieser Aspekt 
muss im Schutzkonzept Berücksichti-
gung finden.  
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Im Rahmen der Fragebogenerhebung 
muss auch der Umgang miteinander und 
das Wohlbefinden an der FAKS in den 
Blick genommen werden, denn eine der 
wichtigsten Grundvoraussetzungen, da-
mit sich eine Person einer anderen offen-
baren kann, ist Vertrauen. Eine Schule, 
die von Studieren-den, Dozierenden und 
Mitarbeitenden gerne besucht wird, an 
der sich der Großteil der Schulfamilie 
wohlfühlt und der Umgang miteinander 
überwiegend als freundlich bewertet 
wird, bietet gute Voraussetzungen dafür, 
dass hier vertrauensvolle Beziehungen 
aufgebaut werden können. Und genau 
dieses Vertrauen verringert möglicher-
weise auch die Hemmschwelle, sich bei 
Grenzverletzungen Hilfe zu holen.  
 

Ressourcenanalyse 
 
Ziel der Ressourcenanalyse war, bereits 
bestehende, präventive Strukturen der 
FAKS zu analysieren und auf diesen auf-
zubauen. Auch sollte überlegt werden, in 
welchen Bereichen wir noch Entwick-
lungschancen sehen.  
 
Im Rahmen der Ressourcenanalyse wur-
den leitfadengestützte Gespräche mit 
der Schulleitung, der Projektgruppe und 
mit den Studierendensprechern auf 
Grundlage der folgenden Impulsfragen 
aus dem Rahmenschutzkonzept geführt.  
 

• Welche pädagogischen Konzepte 
gibt es an unserer Schule und in 
welcher Form liegen sie vor? 

• Welche präventiven Projekte gab 
oder gibt es an unserer Schule? 

• In welchen Elementen unseres 
Schullebens finden sich Inhalte 
und Projekte,  
• die zur Verbesserung des Mit-

einanders beitragen? 
• die zur Persönlichkeitsent-

wicklung beitragen? 
• die das Selbstwertgefühl bzw. 

Selbstvertrauen steigern? 
• Wie werden christliche Werte – 

insbesondere die Nächstenliebe 
– an der Schule gelebt? 

• Gibt es für alle Personengruppen 
Beteiligungsmöglichkeiten? 

 
Ergebnisse der Ressourcenana-
lyse 
 
Verhaltenskodex 
 
Ein wichtiger Baustein im Schutzkonzept 
ist der Verhaltenskodex als präventive 
Maßnahme. Er legt fest, wie wir im Sinne 
einer gelingenden Schulgemeinschaft 
respektvoll und grenzwahrend miteinan-
der umgehen.  
 
Bei der Ressourcenanalyse zum Schutz-
konzept wurde zunächst deutlich, dass 
wir zwar viele Konzepte haben, in denen 
sich Aussagen finden, wie wir miteinan-
der umgehen möchten. Diese befinden 
sich zum Beispiel in den folgenden Doku-
menten: 
 

• Hausordnung 
• Tabletikette 
• Leitbild, siehe Homepage Schul-

werk 
• Homepage der Faks "Über uns" 
• Schulvertrag Faks 
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• Schulvertrag SEJ 
• Rahmenordnung für pädagogi-

sche Maßnahmen (Homepage 
Schulwerk) 

• Grundordnung (Homepage 
Schulwerk) 

• Social Media-Codex für Beschäf-
tigte des Schulwerks der Diözese 
Augsburg (Homepage Schulwerk) 

 
Einen Verhaltenskodex hat die FAKS je-
doch nicht, weshalb im ersten Schritt die 
Arbeitsgruppe „Verhaltensregeln“ ge-
gründet wurde, die sich sodann mit der 
Entwicklung eines Verhaltenskodex in-
tensiv befasst und diesen letztendlich 
fertiggestellt hat.  
 
Dieser Verhaltenskodex, bezeichnet als 
„Leitlinien des Miteinanders“, ist nun 
fester Bestandteil unseres Schutzkon-
zepts und wird auch in unser Leitbild in-
tegriert.  
 
Präventive Projekte, Vorträge und Ver-
anstaltungen 
 
Durch unterschiedliche Projekte, Vor-
träge und Veranstaltungen werden un-
sere Studierenden immer wieder über 
präventive Angebote zu grenzverletzen-
den Themen informiert. Diese Informati-
onen können sie einerseits für sich 
selbst nutzen, andererseits geht es hier 
auch immer um die Anwendung des er-
worbenen Fachwissens in der pädagogi-
schen Praxis.  
 
Folgende Veranstaltungen dazu haben 
beispielsweise an der FAKS stattgefun-
den: 
 

• Theaterstück „Grenzgefühle“ für 
junge Menschen von 12 bis 16 
Jahren zur Prävention (sexueller) 
Grenzverletzungen unter Jugend-
lichen von Eukitea  

• Figurentheaterstück „Pfoten 
weg!“ von Irmi Wette 

• Vortrag zum Thema Cybermob-
bing von Klaus Kratzer (Kripo 
Augsburg) 

• Papilio-Präventionsprogramme  
• Münchner Programm zur Sucht-

prävention: Digitaler Vortrag für 
Fachkräfte über K.o.-Tropfen: In-
formationen, Tipps und Präven-
tion von der Beratungsstelle Frau-
ennotruf München 

• Vortrag über Verschwörungstheo-
rien von Bernd Harder 

• Vortrag von Barbara Schneider 
vom Frère-Roger-Kinderzentrum 
zum Thema „Sexuell grenzverlet-
zende Kinder“ 

• Vermittlung von theoretischem 
Wissen zum Schutzkonzept gem. 
Lehrplan 

• Fortbildung des Schulwerks für 
die ISK-MultiplikatorInnen 
 

Inhalte und Projekte zur Verbesserung 
des Miteinanders  
 
Ein gutes Miteinander ist zentrale Vo-
raussetzung für den Aufbau vertrauens-
voller Beziehungen und natürlich auch 
einer guten Lernatmosphäre. An unserer 
FAKS wurden im Rahmen der Ressour-
cenanalyse insbesondere die folgenden, 
bereits bestehenden Elemente heraus-
gearbeitet:  
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• Klassenleiterstunden 
• Patenklassensystem und Will-

kommenskultur bei der Begrü-
ßung der neuen Studieren-
den/Klassen 

• Lernpartnerschaften und „FAKS 1 
meets FAKS 2“ und „TZ 1 meets TZ 
2“ (SPP) 

• Gruppenpädagogische Unter-
richtsinhalte und Übungen 

• Übungen und Spiele im Sportun-
terricht, Sporttage, Erlebnispäda-
gogik 

• Studienfahrten, Orientie-
rungstage, Exkursionen 

• SMV 
• Aktionen und Veranstaltungen 

wie Schulfeste, Aktion am Niko-
laustag, Spendenaktion, Advents-
basar, Gottesdienste, Spenden-
lauf, Tag der offenen Übungen, 
Musenwochen in FAKS 2, Fach-
tage im BP, Blockwochen im SEJ, 
insbesondere der Spieletag 

 
Inhalte und Projekte zur Stärkung des 
Selbstwertgefühls und Selbstvertrau-
ens und zur Persönlichkeitsentwick-
lung 
 
Daneben sind insbesondere die folgen-
den Inhalte und Projekte in hohem Maße 
persönlichkeitsbildend und stärken vor 
allem das Selbstwertgefühl und das 
Selbstvertrauen der Studierenden:  
 
 

• Lernpartnerschaften 
• Übungsfächer (z.B. Übung Projekt 

und Übung ÖA) und künstlerische 

Fächer (ausgestellte Kunstwerke 
im Flur) 

• Praktika und Praxisbesuche 
• Themen aus verschiedenen Fä-

chern, z.B. PPH, bei denen sich 
die Studierenden mit sich selbst 
auseinandersetzen (z.B. Biogra-
phiearbeit und Reflexion) 

• Ausbildungskonzept der FAKS: 
„Vom ich zum du zum wir“  

• Verantwortlichkeiten (z.B. Medi-
enscout, Klassensprecher, Klas-
sentagebuchführer, Ordnungs-
dienst…) 

• Zusätzliche Angebote und Zusatz-
ausbildungen wie z.B. RAZ, Marte 
Meo, Schreibwettbewerb Lese-
buch Augsburg, Spiel mit der 
Stimme und Sologesang im Chor, 
Übungsleiterschein C 

• Spendensammeln für Studien-
fahrten  

• Störungen haben Vorrang  
• Die Möglichkeit, sich selbst und 

eigene Interessen ins Schulleben 
einzubringen (z.B. Blutspendeak-
tion, Sporttage, Motto-Tage…) 

 
Christliche Werte, die an unserer FAKS 
gelebt werden 
 
Als katholische Schule sind uns auch die 
christlichen Werte sehr wichtig; diese 
zeigen sich im schulischen Alltag insbe-
sondere in folgenden Elementen: 
 

• Morgenimpuls  
• Schulgottesdienste 
• Seelenfrühstück in der Advents-

zeit 
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• Nachbarschaftshilfe für geflüch-
tete, ukrainische Familien 

• Spendenaktionen, Adventsbasar, 
Weihnachtstrucks 

• Ressourcenorientierung (z.B. 
WELTfairÄNDERER in den Musen-
wochen; Kleiderflohmarkt; Fair-
Trade-Süßigkeiten) 

 
Partizipative Elemente in unserem 
Schulleben 
 
Schülermitverantwortung (SMV) Bei 
uns an der FAKS werden gemäß § 8 
BaySchO Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher gewählt. Aus diesen 
setzt sich unsere SMV zusammen, die 
sich regelmäßig und bei Bedarf zu einer 
Versammlung trifft. Mit dabei ist in der 
Regel unsere Vertrauenslehrkraft und – 
je nach Anliegen und Themen – die 
Schulleiterin. Aus diesem Gremium her-
aus werden unsere Studierendenspre-
cherinnen und -sprecher gewählt. Die 
SMV vertritt die Schülerschaft und setzt 
sich für deren Anliegen ein. 
 
 Die SMV arbeitet eng mit der Vertrauens-
lehrkraft (in der Schulordnung als „Ver-
bindungslehrkraft“ bezeichnet) zusam-
men. Diese wird gemäß § 10 BaySchO 
ebenfalls von den Studierenden für ein 
Schuljahr gewählt; im Rahmen der ers-
ten Sitzungen der SMV werden dazu Vor-
schläge aus den Klassen zur Besetzung 
dieser Position eingereicht, sodann wer-
den die vorgeschlagenen Dozierenden 
nach ihrer Bereitschaft, diese Funktion 
zu übernehmen, gefragt und es erfolgt 
die Wahl unter Wahlleitung der Schullei-
terin.  
 

Beteiligung des Studierendenspre-
chers bei Vorstellungsgesprächen Im 
vergangenen Schuljahr hatte unser Stu-
dierendensprecher die Möglichkeit, an 
zwei Vorstellungsgesprächen mit mögli-
chen neuen Studierenden teilzunehmen. 
Im Rahmen der Gespräche stellte er die 
FAKS neuen BewerberInnen aus seiner 
Perspektive vor, beantwortete die Fragen 
aus Sicht eines Studierenden und ging 
auf Bedenken der Bewerberinnen und 
Bewerber ein. Auch die Rückmeldung 
des Studierendensprechers wurde bei 
der Auswertung der Gespräche berück-
sichtigt und ernst genommen.    
 
Auswahlmöglichkeiten Die an der FAKS 
angebotenen Übungsfächer sind – bis 
auf die Übungen zu PMG (Spiel und Pro-
jekt) – für alle Studierenden frei wählbar. 
Bei zu vielen „Interessentinnen und Inte-
ressenten“ für eine Übung entscheidet 
das Los.  
 
In diesem Schuljahr wurden den Studie-
renden des Übungsfachs „Öffentlich-
keitsarbeit“ zwei Möglichkeiten zur Bil-
dung der mündlichen Note vorgestellt 
und sie durften sodann demokratisch 
abstimmen, für welche sie sich entschei-
den.  
 
Auch im Hinblick auf die Stundengestal-
tungen in PMG haben die Studierenden 
im Rahmen des Lehrplans die Möglich-
keit, frei zu entscheiden, welches Thema 
sie bearbeiten möchten. Zudem dürfen 
sie eigene Themenvorschläge einbrin-
gen.  
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Risikoanalyse  
 
Befragungsmethoden  
 
Im Rahmen der Risikoanalyse haben Ge-
spräche mit der Projektgruppe, Online-
Befragungen der Studierenden und Mit-
arbeitenden sowie leitfadengestützte In-
terviews stattgefunden.  
 
Leitfadengestützte Gespräche mit der 
Projektgruppe  
 
Ähnlich wie bei der Ressourcenanalyse 
haben auch bei der Risikoanalyse leitfa-
dengestützte Gespräche mit der Schul-
leitung, der Projektgruppe und mit den 
Studierendensprechern stattgefunden.  
 
Hier waren die folgenden Fragen leitend: 
 

• Welche Strukturen, räumlichen 
Gegebenheiten, Situationen oder 
Gepflogenheiten bergen beson-
dere Risiken für Grenzverletzun-
gen und Übergriffe bis hin zum 
Missbrauch? 

• Wie groß ist die Wahrscheinlich-
keit, dass jemand, der Hilfe 
braucht, diese an der FAKS auch 
findet? 

 
Online-Befragung der Studierenden 
 
Im Rahmen der Risikoanalyse wurde ein 
Online-Fragebogen in allen Jahrgangs-
stufen und Ausbildungsabschnitten ein-
gesetzt. Dieser Fragebogen befasste 
sich insbesondere mit gewünschten Vor-
gehensweisen und Reaktionen im Mittei-
lungsfall von Grenzüberschreitungen 

und hat hier vor allem den Moment des 
„ersten Anvertrauens“ in den Blick ge-
nommen.  
 
Unter dem sog. „ersten Anvertrauen“ 
versteht man die Situation oder den Mo-
ment, in dem eine Person zum ersten Mal 
einer anderen, meist vertrauten Person 
von Grenzverletzungen erzählt.  
 
Der Befragungszeitraum lief vom 15. bis 
30. November 2023. Die Ergebnisse der 
Befragung sind im Anhang zu finden.  
 
Online-Befragung der Mitarbeitenden 
 
Die Online-Befragung der Mitarbeiten-
den beschäftigte sich – neben dem Mo-
ment des ersten Anvertrauens – intensiv 
mit der Frage, inwieweit sich die Mitar-
beitenden im Falle einer Mitteilung von 
Grenzverletzungen als Ansprech- bzw. 
Vertrauensperson informiert und hand-
lungsfähig fühlen bzw. was sie genau be-
nötigen, um in einer solchen Situation 
kompetent agieren zu können. Der Befra-
gungszeitraum war vom 21. November 
bis zum 10. Dezember 2023. 
 
Leitfadengestützte Klasseninterviews 
 
Die leitfadengestützten Klasseninter-
views wurden mit allen Klassen durchge-
führt; dieser Prozess wurde von den 
Klassenleitungen begleitet. Im Rahmen 
dieser Interviews wurden folgende Fra-
gen näher beleuchtet:  
 

• Welche Strukturen, räumlichen 
Gegebenheiten, Situationen oder 
Gepflogenheiten bergen beson-
dere Risiken für 
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Grenzverletzungen und Übergriffe 
bis hin zum Missbrauch? 

• Wie groß ist die Wahrscheinlich-
keit, dass jemand, der Hilfe 
braucht, diese an der FAKS auch 
findet? 

 
 

Ergebnisse und Erkenntnisse aus 
der Risikoanalyse 
 
Allgemeine Ergebnisse 
 
Insgesamt haben von 504 Studierenden 
der FAKS 211 Studierende an der Online-
Befragung teilgenommen; die Rücklauf-
quote liegt somit bei 42 Prozent.  
 
An der Befragung der Mitarbeitenden ha-
ben von 66 Personen 38 teilgenommen; 
der Rücklauf liegt hier also bei 58 Pro-
zent.  
 
Räumlichkeiten und Bereiche, die als 
bedrohlich wahrgenommen werden 
 
Es gibt an der FAKS Räumlichkeiten und 
Bereiche, die sowohl von den Studieren-
den als auch den Dozierenden als be-
drohlich wahrgenommen werden.  
 
Unsere Schulleiterinnen sind über diese 
Ergebnisse informiert und haben bereits 
in Kooperation mit dem Schulwerk ge-
prüft und entschieden, in welcher Form 
Nachbesserungen erfolgen werden. 
Auch wurden bereits konkrete Maßnah-
men eingeleitet und zum Teil auch umge-
setzt. 
 
 

Situationen, die besondere Risiken für 
Grenzverletzungen bergen 
 
Folgende Situationen bergen aus Sicht 
der Studierenden und Dozierenden be-
sondere Risiken für Grenzverletzungen:  
 

• Unbeaufsichtigte Situationen, 
z.B. bei Pausen (auch im Garten 
oder in Rückzugsräumen), bei 
Freistunden, beim Stundenwech-
sel, umziehen beim Sport, wenn 
die Lehrkraft den Raum während 
eines Arbeitsauftrags verlässt, 
Weg zu Exkursionszielen  

• Mittagspause in der Stadt auf-
grund von seltsamen und verstö-
renden Aussagen von Passanten  

• 1:1-Situationen, z.B. Einzelge-
spräche der Studierenden mit Do-
zierenden, Praxisanleitungen, Ge-
spräche mit (Einrichtungs-/Schul-
) Leitung und unserer Praxisbe-
auftragten, Notenbekanntgabe 
oder Einsichtnahme in Leistungs-
nachweise/Prüfungen, Praxisbe-
such (wenn Anleitung nicht dabei 
ist), Aufräumen z.B. nach Andach-
ten, etc.  

• Sportunterricht, oft naher Körper-
kontakt durch Hilfestellungen, 
z.B. Handstand 

• Umkleidesituation im Sportunter-
richt, insbesondere für Personen 
mit Essstörungen belastend 

• Distanzlosigkeit von Lehrkräften/ 
zu viel körperliche Nähe in be-
stimmten Fächern 
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• Klassenfahrten, Ausflüge, Ex-
kursionen 

• unangemessenes Feedback 
• Mobbing-Situationen  
• Lichtausschalten auf der Toilette 

im Keller, obwohl sie gerade ge-
nutzt wird 

 
All diese Situationen wurden im Nach-
gang zu dieser Analyse genauer betrach-
tet und reflektiert: Bei welchen Situatio-
nen besteht Handlungsbedarf? Welche 
Situationen können verändert und opti-
miert werden? Und: Welche Maßnahmen 
sind notwendig, um diese Situationen zu 
entschärfen?  
 
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der 
Risikoanalyse 
 
Aus den Ergebnissen der Gespräche, der 
Online-Befragungen und der leitfadenge-
stützten Klasseninterviews können zu-
sammenfassend die folgenden Erkennt-
nisse abgeleitet werden, die für die Er-
stellung des Schutzkonzepts von zentra-
ler Bedeutung sind:  
 
Jedes Mitglied der Schulfamilie kann 
zur Vertrauensperson werden – die 
Auswahl trifft allein die betroffene Per-
son. 
 
Betrachtet man die Antworten auf Frage 
10, wird schnell deutlich, dass jedes Mit-
glied der Schulfamilie zur Vertrauens-
person werden kann – auch, wenn es um 
Grenzverletzungen an der Praxisstelle 
geht.   
 
 
 

Zwar gibt es Personengruppen (z.B. Mit-
studierende, Klassenleitung, Praxislehr-
kraft), an die sich Betroffene häufiger 
wenden, dennoch reicht eine spezielle 
Schulung dieser Gruppen nicht aus, da 
eine betroffene Person stets die Möglich-
keit haben muss, sich ihre Vertrauens-
person frei auszuwählen. Eine „feste“, in-
terne Ansprechperson könnte bei fehlen-
dem Vertrauen möglicherweise die 
Hemmschwelle derart erhöhen, dass ein 
Anvertrauen nicht mehr möglich wäre. 
Zudem wurden auch alle anderen Perso-
nengruppen als Antworten genannt.  
 
Daher muss die gesamte Schulfamilie – 
und insbesondere auch die Studieren-
den – informiert sein, welche Verhaltens-
weisen und Reaktionen in einem Mo-
ment des ersten Anvertrauens hilfreich 
sind und welche konkreten Handlungs-
schritte während und nach der Mitteilung 
zu beachten sind. Im Übrigen muss auch 
die sich anvertrauende Person hierüber 
informiert sein, um das weitere Vorgehen 
und die folgenden Konsequenzen ab-
schätzen zu können. 
  
Anvertraute Inhalte müssen vertrau-
lich behandelt werden! 
 
Sowohl bei der Auswertung der Online-
Befragung (Frage 15), als auch bei den In-
terviews wird deutlich, dass den Studie-
renden die vertrauliche Behandlung der 
von Ihnen getätigten Aussagen im Rah-
men der Schweigepflicht sehr wichtig 
und Grundvoraussetzung dafür ist, sich 
überhaupt anvertrauen zu können.  
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Die Zusicherung, dass das Gespräch ver-
traulich zu behandeln ist, sehen auch die 
Mitarbeitenden der FAKS mit 30 Nennun-
gen als sehr wichtig an.  
 
„Mit mir statt über mich“ – Beteiligung 
und Mitentscheidung von Anfang an. 
 
Die Studierenden geben bei der Online-
Befragung (Frage 15) an, dass sie sich 
von ihrer Ansprechperson wünschen, 
dass diese keine Schritte ohne vorherige 
Absprache mit ihnen unternimmt. Auch 
möchten sie über weitere Schritte, Vor-
gehensweise und Konsequenzen infor-
miert und hier begleitet werden. Sind 
weitere Personen zu informieren (z.B. 
Schulleitung, Träger, Einrichtungslei-
tung…), so soll dies nur mit ihrem Wissen 
geschehen.  
 
Eine Beteiligung der betroffenen Person 
im Rahmen der Vorgehensweise gibt die-
ser Sicherheit und ermöglicht ihr, die 
Kontrolle über die Situation wieder zu er-
langen, was gerade für Menschen mit 
Gewalterfahrungen dringend notwendig 
ist.  
 
Gemeinsame Erarbeitung von Lö-
sungswegen. 
 
Der Schutz von Betroffenen vor weiteren 
Grenzverletzungen ist den Studierenden 
besonders wichtig. In diesem Zusam-
menhang benötigen die Studierenden 
die Sicherheit,  
 

• dass Lösungswege gemeinsam 
erarbeitet werden, um weitere 
Grenzverletzungen wirksam zu 
verhindern, 

• dass stattgefundene Grenzverlet-
zungen aufgearbeitet werden und  

• dass gegenüber der grenzverlet-
zenden Person Konsequenzen fol-
gen.  

 
Zudem sollte die Situation weiterverfolgt 
werden und zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmal ein Gespräch mit der betroffe-
nen Person geführt werden. 
  
Ansprechpartner und Beschwerde-
wege müssen für alle transparent sein.  
 
Aus den Ergebnissen der Fragen 9 und 11 
wird deutlich, dass ein Großteil der Stu-
dierenden weiß, an wen man sich im 
Falle von Grenzverletzungen an der FAKS 
oder an der Praxisstelle wenden kann, 
dennoch gibt es Studierende, denen 
nicht bekannt ist, an wen sie sich in ei-
nem solchen Fall wenden können. Daher 
ist es notwendig, dass das Schutzkon-
zept eine Auflistung mit internen und ex-
ternen Ansprechpartnern sowie Bera-
tungsstellen enthält, um hier Transpa-
renz und Sicherheit zu schaffen.  
 
Im Rahmen der Interviews wurde von den 
Studierenden angegeben, dass sie es als 
sehr hilfreich empfunden haben, dass 
sich zu Beginn des Schuljahres die 
Schulsozialarbeiterin persönlich in den 
Klassen vorgestellt hat. Dies wünschen 
sich die Klassen auch im Hinblick auf die 
Vertrauenslehrkraft, um diese besser 
kennenzulernen. 
 
Auch wurde von einigen Klassen der 
Wunsch geäußert, direkt zu Beginn des 
Schuljahres umfassend über Beschwer-
dewege und Ansprechpartner informiert 



 16 
 

zu werden, denn dies ermutige be-
troffene Personen, sich anzuvertrauen. 
 
Notwendigkeit von flächendeckender 
Kompetenz. 
 
Insgesamt 80 Prozent der Studierenden 
schätzen die FAKS als einen Ort ein, an 
dem jemand, der Hilfe benötigt, diese 
auch findet. Die Wahrscheinlichkeit, 
diese Hilfe zu finden schätzen 28 Prozent 
als hoch und 52 Prozent als eher hoch 
ein.  
 
Im Rahmen der leitfadengestützten Inter-
views wurde als eine wichtige Vorausset-
zung, um sich jemandem an der FAKS an-
vertrauen zu können, die Kompetenz der 
Ansprechpersonen vor Ort genannt.  
 
Unter „Kompetenz“ verstehen die Stu-
dierenden in diesem Zusammenhang, 
dass die Person einerseits wissen muss, 
wie eine hilfreiche Reaktion aussieht und 
andererseits beraten kann, wie weiter 
vorzugehen ist. Wichtig ist den Studie-
renden zudem, dass die Person ihre eige-
nen Grenzen kennt, entscheidet, ob sie 
die richtige Ansprechperson für das An-
liegen ist und notfalls weiß, an wen sie 
weitervermitteln kann. 
 
Grundsätzlich sind in diesem Zusam-
menhang 91 Prozent der befragten Stu-
dierenden der Meinung, dass die An-
sprechpersonen an der FAKS bei ihren 
Anliegen und Problemen (bis auf ein paar 
Ausnahmen) kompetent sind und ihnen 
helfen können.  
 
In diesem Zusammenhang wurden auch 
die Mitarbeitenden in Frage 11 gefragt, ob 

sie sich kompetent fühlen, wenn sich 
Studierende ihnen anvertrauen. Hier ga-
ben 67 Prozent an, sich hier kompetent 
zu fühlen. Die Mehrzahl der Mitarbeiten-
den gab an,  
 
sich aufgrund ihrer beruflichen Biografie 
kompetent zu fühlen.  
 
Danach gefragt, was die Mitarbeitenden, 
die sich nicht kompetent fühlen, benöti-
gen, um im Fall eines ersten Anvertrau-
ens sicher  
agieren zu können, wurden als Antwort 
auf Frage 13 folgende Punkte häufig ge-
nannt: 
 

• Hilfe und Unterstützung durch 
eine interne Ansprechperson 

• Verschriftlichung der Handlungs-
schritte 

• Auflistung interner und externer 
Ansprechpersonen 

 
Grundsätzlich benötigen die Mitarbeiten-
den folgende Informationen, um im Mo-
ment eines Anvertrauens kompetent 
handeln zu können (siehe Frage 14): 
 

• FAKS-Leitfaden zum Nachlesen 
der Handlungsschritte 

• Kollegiale Beratung 
• Schulinterne Veröffentlichung in-

terner und externer Ansprechper-
sonen 
 

Auch wünschen sich die Mitarbeitenden 
insbesondere zu folgenden Themen 
mehr Informationen: Handlungsschritte 
bei Grenzverletzungen im schulischen 
und beruflichen Kontext sowie 
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rechtliches Wissen zum Thema (siehe 
Frage 18). 
 
Insbesondere diese genannten Punkte 
müssen bei der Entwicklung des institu-
tionalisierten Schutzkonzepts berück-
sichtigt werden, um hier allen Agieren-
den Sicherheit in ihrem Tun vermitteln zu 
können.  
 
Notwendigkeit der Vertiefung von § 8a 
und 47 SGB VIII. 
 
Im Rahmen der Befragung haben sich die 
Annahmen zu den Vorüberlegungen im 
Hinblick auf die §§ 8a SGB VIII und 47 
SGB VIII bestätigt.  
 
Betrachtet man die Angaben zur fach-
praktischen Ausbildung und Grenzverlet-
zungen, die dort gegenüber der Klientel 
beobachtet werden, so wissen 7 Prozent 
der Studierenden nicht, dass sie diese 
Grenzverletzungen melden müssen. 17 
Prozent wurden nicht von ihrer Praxis-
stelle über diese Meldepflicht und die 
einzelnen Handlungsschritte informiert. 
Von denjenigen, die informiert wurden, 
fühlen sich 41 Prozent in der Lage, im 
Sinne der vorgeschriebenen Vorgehens-
weise zu handeln, 40 Prozent benötigen 
bei der der Umsetzung der vorgeschrie-
benen Vorgehensweise Unterstützung. 
Diese Unterstützung würden sich 26 Pro-
zent bei der FAKS holen.  
 
Knapp dreiviertel der Studierenden, 
nämlich 73 Prozent, kennen aus dem Un-
terricht der FAKS die rechtlichen Grund-
lagen. In diesem Zusammenhang geben 
63 Prozent an, den § 8a SGB VIII zu ken-
nen, 26 Prozent kennen § 47 SGB VIII und 

10 Prozent ist keiner dieser beiden Para-
grafen bekannt.  
 
Interessant ist, dass auch von den be-
fragten Mitarbeitenden der FAKS 25 Pro-
zent beide Paragrafen nicht kennen. 
 
Aus genannten Gründen muss unser 
Schutzkonzept beide rechtlichen Vor-
schriften und die sich daraus ergeben-
den Vorgehensweisen integrieren, um 
den Studierenden, aber auch den Dozie-
renden, einerseits diese Schritte noch-
mals zu vermitteln, andererseits die Stu-
dierenden sowohl in der Wahrnehmung 
ihres Schutzauftrags als auch bei ihrer 
Meldepflicht kompetent beraten, beglei-
ten und unterstützen zu können. Zudem 
muss den Praxisstellen bewusst sein, 
dass die FAKS zum Handeln verpflichtet 
ist, wenn Studierende an der Schule von 
Grenzüberschreitungen in der Praxis be-
richten.  
 
Die FAKS ist Ansprechort für Grenzver-
letzungen im privaten, beruflichen und 
schulischen Kontext.  
 
31 Prozent der Studierenden können sich 
vorstellen, sich bei Grenzverletzungen 
im privaten Umfeld an eine Ansprechper-
son der FAKS zu wenden. Bei den Ant-
worten der Mitarbeitenden zu Frage 9 
wird ersichtlich, dass die Grenzüber-
schreitungen, von denen ihnen Studie-
rende berichtet haben, jeweils etwa zu 
einem Drittel zuhause, an der Praxis-
stelle oder an der FAKS stattgefunden 
haben.  
 
Dies bedeutet in der Konsequenz, dass 
wir in unser Schutzkonzept Handlungs-
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leitfäden für alle drei Kontexte integrie-
ren müssen; hier sei nochmals darauf 
hingewiesen, dass wir unter anderem 
minderjährige Studierende ausbilden 
und hier insbesondere die Beteiligung 
der Personensorgeberechtigten zu prü-
fen ist.  
 
Eine gute Atmosphäre ermöglicht trag-
fähige Beziehungen und schafft Ver-
trauen. 
 
Eine der wichtigsten Grundvorausset-
zungen, damit sich eine Person einer an-
deren offenbaren kann, ist Vertrauen. 
Um Vertrauen in sein Umfeld und in seine 
Mitmenschen aufbauen zu können, 
muss sich der Mensch wohlfühlen und 
die Beziehungen und den Umgang mitei-
nander als positiv wahrnehmen.  
 
Die Fragen 3 bis 5 der Fragebogenerhe-
bung befassen sich mit der Atmosphäre 
an unserer FAKS und dem Umgang mitei-
nander. In diesem Zusammenhang ga-
ben 92 Prozent der Studierenden an, sich 
an der FAKS meistens wohl (66 Prozent) 
bis sehr wohl (26 Prozent) zu fühlen. 94 
Prozent erleben den Umgang in ihrer 
Klasse bzw. Gruppe als meistens (58 Pro-
zent) oder sehr freundlich (36 Prozent), 
den Umgang zwischen Studierenden und 
Mitarbeitenden erleben 70 Prozent als 
meistens freundlich und 27 Prozent als 
sehr freundlich. Auch den Umgang inner-
halb des Kollegiums nehmen 93 Prozent 
der Studierenden als meistens bis sehr 
freundlich wahr.  
 
Im Rahmen der Befragung der Mitarbei-
tenden wird der Umgang zwischen Stu-
dierenden und Mitarbeitenden ebenfalls 

als meistens freundlich (59 Prozent) oder 
sehr freundlich (40 Prozent) angegeben, 
der Umgang der Studierenden unterei-
nander mit 92 Prozent als meistens 
freundlich. Im Übrigen fühlen sich 57 
Prozent der Mitarbeitenden an der FAKS 
sehr wohl und 39 Prozent meistens wohl.  
 
Vertrauen bedeutet auch, dass eine Per-
son Vertrauen in ein System – in diesem 
Fall in das System FAKS – hat. Bei der 
Auswertung der Frage 6 wird deutlich, 
dass 52 Prozent der Studierenden die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der an 
der FAKS Hilfe benötigt, diese auch fin-
det, als eher hoch und 23 Prozent als 
hoch einschätzen.  
 
Zuhören und glauben als wichtigste 
Reaktionen bei Belastungen und Prob-
lemen. 
 
Als eine der wichtigsten Reaktionen im 
Moment des ersten Anvertrauens (Frage 
15) wünschen sich 177 Studierende, 
dass ihnen im Moment des ersten Anver-
trauens zugehört wird und 160 wünschen 
sich, dass ihnen geglaubt wird. Diese Er-
fahrung (Frage 8) haben 107 Studierende 
bereits tatsächlich gemacht. Die Mitar-
beitenden schätzen ebenfalls diese bei-
den Punkte als besonders wichtig ein. 
Auch wird bei der Auswertung der Inter-
views ergänzend deutlich, dass hierbei 
Zeit sowie ein ungestörter Rahmen eine 
zentrale Rolle spielen.  
Der überwiegende Teil der Studierenden 
gab bei der Online-Befragung an, an der 
FAKS bei Belastungen und Problemen 
positive Erfahrungen gemacht zu haben.  
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Dennoch gab es auch Studierende, die 
sich mit ihrem Problem alleingelassen 
fühlten und deren Anliegen bagatellisiert 
wurden. Gerade deshalb müssen hilfrei-
che Reaktionen in die Handlungsleitfä-
den integriert werden.  
 
Die Studierenden müssen als wich-
tigste Vertrauenspersonen im Rahmen 
der Befragung viel genauer in den Blick 
genommen werden. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Fragebö-
gen wurde stets angenommen, dass sich 
die Studierenden bei Grenzverletzungen 
an die Lehrkräfte der FAKS wenden wür-
den. Die Auswertung der Fragebögen – 
insbe-sondere von Frage 10 – zeigt sehr 
deutlich, dass dies eine Fehlannahme 
war, denn die Mehrheit der Befragten gibt 
an, sich bei Grenzverletzungen im schu-
lischen oder im häuslichen Kontext am 
ehesten an Mitstudierende zu wenden. 
Auch wenn Grenzverletzungen im beruf-
lichen Kontext stattfinden, so werden 
hier die Mitstudierenden als Vertrauens-
personen am zweithäufigsten genannt.  
 
Dies bedeutet in der Konsequenz, dass 
bei einer künftigen Fragebogenerhebung 
unbedingt die Studierenden als An-
sprechpersonen in den Blick genommen 
werden müssen. Insbesondere muss in 
diesem Zusammenhang ihre Kompetenz 
genauer betrachtet werden: fühlen sich 
unsere Studierenden in der Lage, im Mo-
ment des ersten Anvertrauens kompe-
tent zu agieren? Was benötigen sie, um 
kompetent handeln zu können? 
 
Für die Erarbeitung der Handlungsleitfä-
den bedeutet dies, dass diese 

Informationen beinhalten müssen, wel-
che Verhaltensweisen und Reaktionen in 
einem Moment des ersten Anvertrauens 
hilfreich sind und welche konkreten 
Handlungsschritte während und nach 
der Mitteilung zu beachten sind.  

 
 

Das institutionalisierte 
Schutzkonzept der Fachaka-
demie für Sozialpädagogik 
Maria Stern, Augsburg 
 
Unser institutionalisiertes Schutzkon-
zept umfasst folgende zentrale Eck-
punkte: 
 

• Personalmanagement  
• Leitlinien des Miteinanders  
• Handlungsleitfäden 
• Interne und externe Ansprechper-

sonen 
• Weitere Elemente des Beschwer-

demanagements 

• Gesetzliche Grundlagen 
 

Personalmanagement  
 
Die hohe Bedeutung des Schutzkonzepts 
für unseren Träger zeigt sich insbe-
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sondere an der Personalauswahl und 
den Maßnahmen zur Personalentwick-
lung.  
 
Personalauswahl 
 
Prävention beginnt für unseren Träger 
schon bei der Auswahl und der Einstel-
lung des Personals. So wird bereits in 
den Stellenanzeigen auf das Schutzkon-
zept hinge-wiesen und erläutert, dass 
unsere Schulen „ein wertschätzender 
Umgang und eine Kultur des Respekts 
kennzeichnen“1. Sowohl bei den Vorstel-
lungsgesprächen beim Schulwerk als 
auch an unserer Schule wird auf das 
„Schutzkonzept sowie auf die Prävention 
von Gewalt hingewiesen“2. Bei der Ein-
stellung wird „ein erweitertes Führungs-
zeugnis zum Nachweis der persönlichen 
Eignung eingefordert und alle fünf Jahre 
aktualisiert“3.  
 
 
 
 
 
 

Personalentwicklung 
 
Eine erste Maßnahme der Personalent-
wicklung begegnet neuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bei der „Schulung 
zur Prävention von Gewalt“, zu deren 
Teilnahme sie verpflichtet sind.  
 
Im Rahmen der Anfangskonferenz wer-
den alle Mitarbeitenden der FAKS über 
das Schutzkonzept informiert. Auch bei 
den Beurteilungsgesprächen stellen un-
sere Schulleiterinnen die Bedeutung des 
Schutzkonzeptes dar und regen geeig-
nete Formen der Umsetzung an. Die The-
matisierung wird in die Gesprächsdoku-
mentation aufgenommen.  
 
Für die Aufarbeitung von anlassbezoge-
nen Themen des Schutzauftrags stehen 
den Mitarbeitenden Supervision, 
Coaching sowie Teamgespräche zur Ver-
fügung.  
 
Auch wird an dieser Stelle bereits vorab 
auf die Compliance-Regelung des Schul-
werks der Diözese Augsburg samt Ver-
haltenskodex verwiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Rahmenschutzkonzept des Schulwerks der Di-
özese Augsburg, S. 7 

2 ebd. 
3 ebd. 
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Leitlinien des Miteinanders 

„Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen“ Mt 
7,12 

 
Präambel: Wir – die Dozierenden, Studierenden sowie alle Mitarbeitenden der 
FAKS Maria Stern Augsburg – leben tagtäglich die Grundhaltungen Empathie, Ak-
zeptanz und Kongruenz. All unserem Handeln liegen die christlichen Werte zu-
grunde. Im Sinne einer gelingenden Schulgemeinschaft verpflichten wir uns zu: 
 
 

Respekt  
Respektvoller Um-
gang und transpa-
rente Kommunika-

tion 

 

 
Wir sprechen miteinander, nicht übereinander. 
 
Wir verwenden wertschätzende, inklusive Sprache.  
 
Wir sind im Umgang miteinander achtsam, freundlich und hilfsbereit. 
 
Wir wahren die persönlichen Grenzen unseres Gegenübers.  
 
Wir respektieren Pausen und Ruhezeiten und halten vereinbarte Zeiten 
ein.  
 
Wir sprechen uns mit Namen an und kommunizieren transparent, direkt 
und zeitnah.  
 

Verantwortung 
Verantwortung 
übernehmen und 
tragen 
 

 
Wir gehen verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz, Privatem und 
Beruflichem um. 
 
Wir gehen achtsam mit Beobachtungen und Informationen um und hal-
ten unsere berufliche Schweigepflicht ein.  
 
Wir schauen bei grenzverletzendem Verhalten hin, hören zu, schenken 
Glauben und ermutigen unser Gegenüber, sich anzuvertrauen.   
 
Wir achten auf unsere Umwelt und gehen verantwortungsvoll mit Res-
sourcen um. 
 
Wir setzen digitale Medien respektvoll ein und entwickeln unsere Medi-
enkompetenz stets weiter. 
 

 
Gemeinschaft 

 
Wir bringen eigene Ideen und Begabungen ein und gestalten das Schul-
leben aktiv mit. 
 
Wir stärken den Zusammenhalt der Schulfamilie.  
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Gemeinschaft le-
ben und den Blick 
für andere Men-
schen schärfen 

 

Wir haben einen Blick für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen und ge-
stalten unsere Lernumgebung ästhetisch ansprechend und einladend.  
 
Wir begrüßen Vielfalt und setzen uns für die Verbundenheit unter Men-
schen und Gruppen in unserer Gesellschaft ein.  
 
Wir agieren inklusiv und streben Chancengleichheit an.   
 
Wir sind uns unserer Rechte und Pflichten bewusst. 
 

Persönlichkeit 
Persönlichkeit wei-
terentwickeln und 
stärken 

 
Wir sind Schatzsucher, keine Defizitfahnder.  
 
Wir nehmen Fehler als Entwicklungschance an.  
 
Wir erkennen Individualität an und schaffen Räume zur Entfaltung der 
Persönlichkeit jeder/s Einzelnen.  
 
Wir sehen es als unsere zentrale Aufgabe, die uns anvertrauten Men-
schen auf ihrem Weg zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu begleiten.  
 
Wir sehen uns als Lernende und sind stets offen für neue (Praxis-) Erfah-
rungen, an denen wir persönlich reifen. 
 
Wir kritisieren konstruktiv, gehen mit konstruktiver Kritik sachlich um 
und erarbeiten Lösungsstrategien.  
 
Wir nehmen eigene Bedürfnisse wahr und kümmern uns um uns selbst. 
 

Professio-nali-
sierung 
Ausbildung erfolg-
reich gestalten 

 
Wir tragen mit unserem Verhalten zu einer positiven und konzentrierten 
Lernatmosphäre bei.  
 
Wir nehmen regelmäßig und aktiv an den schulischen Veranstaltungen 
teil. 
 
Wir tragen Eigenverantwortung für unseren Lernprozess. 

 
Wir legen besonderen Wert auf die Verknüpfung von Theorie und Praxis.  
 
Wir pflegen einen kooperativen Austausch mit den Praxisstellen und 
nehmen deren Anliegen ernst. 
 
Wir handeln reflektiert und bleiben stets offen für Rückmeldungen.  
 
Wir erkennen den gesetzten Rahmen der Ausbildung durch die FakO und 
die BaySchO an und bewegen uns innerhalb dieses Rahmens. 
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Handlungsleitfäden 
 
Im Rahmen der Entwicklung des Schutz-
konzepts wurden unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse aus den Befragungen die 
folgenden Handlungsleitfäden erarbei-
tet: 
 

• Vorgehensweise bei Mitteilung 
von Grenzverletzungen im priva-
ten, schulischen und berufli-
chen Kontext 

• Vorgehensweise bei Mitteilung 
von beobachteten, gewichtigen 
Anhaltspunkten für eine Kindes-
wohlgefährdung gem. § 8a SGB 
VIII  

• Vorgehensweise bei Mitteilung 
von beobachteten Ereignissen 
und Entwicklungen in pädagogi-
schen Einrichtungen gem. § 47 
SGB VIII 

Jeder Leitfaden ist ähnlich aufgebaut: es 
wird vorab immer kurz erläutert, um wel-
chen Kontext es geht, welche Verhal-
tensweisen im Moment der Mitteilung 
hilfreich sind und welche es zu vermei-
den gilt. Auch wird erklärt, welche 
Schritte nach der Mitteilung zu beachten 
sind und welche unbedingt vermieden 
werden sollten.  
 
Die Handlungsleitfäden dienen der Ori-
entierung und sollen der Ansprechper-
son – unabhängig ob Mitstudierende 
oder Mitarbeitende – Sicherheit in ihrem 
Handeln  
geben.  
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VORGEHENSWEISE BEI MITTEILUNG VON GRENZVERLETZUNGEN  
IM PRIVATEN UMFELD 
 
Was tun… 
wenn eine Studierende oder ein Studierender erzählt, im privaten Umfeld Opfer von 
Grenzverletzungen (geworden) zu sein? 
 

 
 
✓  

IM MOMENT DER MITTEILUNG  IM MOMENT DER MITTEILUNG 
   
Nicht drängen! 
Kein Verhör, kein Forscherdrang, keine 
überstürzten Aktionen. 

 Ruhe bewahren! 
 

   
Keine „Warum“-Fragen stellen!  Zuhören, Glauben schenken und den 

jungen Menschen ermutigen, sich an-
zuvertrauen! 
Auch Erzählungen von kleineren Grenz-
verletzungen ernst nehmen 

   
Keine logischen Erklärungen einfor-
dern! 

 Grenzen, Widerstände und zwiespäl-
tige Gefühle des betroffenen Men-
schen respektieren! 

   
Keinen Druck ausüben!  Zweifelsfrei Partei für den betroffenen 

Menschen ergreifen! 
„Sie tragen keine Schuld an dem, was 
vorgefallen ist!“ 

   
Keine Versprechen oder Zusagen ma-
chen, die nicht haltbar sind! 
 

 Versichern, dass das Gespräch ver-
traulich behandelt wird und nichts 
ohne Absprache unternommen wird! 
„Ich entscheide nicht über Ihren Kopf.“ 
– aber auch das weitere Vorgehen er-
klären 

   
  Die eigenen Grenzen und Möglichkei-

ten erkennen und akzeptieren.  
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NACH DER MITTEILUNG 

 
✓  

 NACH DER MITTEILUNG 
   

Keine Alleingänge!  Gespräch, Fakten und Situation schriftlich in einem 
Aktenvermerk dokumentieren! 

  
 

  Informierung der Schulleitung!  
 

   

Keine Entscheidungen oder Ein-
leitung weiterer Schritte ohne 
Einbeziehung des betroffenen 
Menschen! 
 

 Einschätzung des Gefährdungsrisikos und Bespre-
chung der weiteren Vorgehensweise unter Einbezie-
hung 
• des betroffenen Menschen, 
• geeigneter interner und externer Ansprechperso-

nen 
 
und Erarbeitung von Lösungswegen:  
• Welche Personen sind in dieser Situation hilfreich 

und sollten hinzugezogen werden? 
• Wie könnte eine Lösung aussehen? 
• Wer macht was bis wann?  
• Welche Möglichkeiten/Ressourcen hat der/die 

Studierende?  
• Welche internen und externen Hilfsangebote sind 

vorhanden und umsetzbar? 
• Inwieweit muss das Schulwerk als Träger infor-

miert/ einbezogen werden? 
   

Keine Konfrontation oder eigene 
Befragung der grenzüberschrei-
tenden Person! 
Sie könnte das Opfer unter Druck 
setzen. Verdunklungsgefahr!  
 
Keine eigenen Ermittlungen zum 
Tathergang! 

 Bei minderjährigen Studierenden:  
 

• ggf. Informierung und Einbeziehung der Perso-
nensorgeberechtigten, sofern dadurch das Wohl 
des jungen Menschen nicht gefährdet ist und Hin-
wirken auf die Inanspruchnahme geeigneter Hil-
fen 

 
• Bei einer begründeten Vermutung kann eine „in-

soweit erfahrene Fachkraft“ nach § 8b Abs. 1 SGB 
VIII zur Beratung hinzugezogen werden. Sie 
schätzt das Gefährdungsrisiko ein und berät hin-
sichtlich weiterer Handlungsschritte. 

 
• ggf. Mitteilung ans zuständige Jugendamt bei  
• akuter Gefährdungslage 
• wenn durch die Einbeziehung der Personensorge-

berechtigten das Wohl des jungen Menschen ge-
fährdet wäre  

• wenn die Personensorgeberechtigten nicht bereit 
oder in der Lage sind, Hilfsangebote in Anspruch 
zu nehmen 

• wenn (Jugend-) Hilfemaßnahmen nicht ausrei-
chen 

• wenn eine Gefährdungseinschätzung nicht ver-
lässlich durchgeführt werden kann 
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VORGEHENSWEISE BEI MITTEILUNG VON GRENZVERLETZUNGEN  
IM SCHULISCHEN KONTEXT 
 
Was tun… 
wenn eine Studierende oder ein Studierender erzählt, an der FAKS Opfer von Grenzverlet-
zungen (geworden) zu sein? 
 

 
 
✓  

IM MOMENT DER MITTEILUNG  IM MOMENT DER MITTEILUNG 
   

Nicht drängen! 
Kein Verhör, kein Forscherdrang, 
keine überstürzten Aktionen. 

 Ruhe bewahren! 
 

   

Keine „Warum“-Fragen stellen!  Zuhören, Glauben schenken und den jun-
gen Menschen ermutigen, sich anzuver-
trauen! 
Auch Erzählungen von kleineren Grenzverlet-
zungen ernst nehmen 

   

Keine logischen Erklärungen ein-
fordern! 

 Grenzen, Widerstände und zwiespältige 
Gefühle des betroffenen Menschen respek-
tieren! 

   

Keinen Druck ausüben!  Zweifelsfrei Partei für den betroffenen 
Menschen ergreifen! 
„Sie tragen keine Schuld an dem, was vorge-
fallen ist!“ 

   

Keine Versprechen oder Zusagen 
machen, die nicht haltbar sind! 
 

 Versichern, dass das Gespräch vertraulich 
behandelt wird und nichts ohne Absprache 
unternommen wird! 
„Ich entscheide nicht über Ihren Kopf.“ 
– aber auch das weitere Vorgehen erklären  

   

  Bitte an die betroffene Person, die erlebten 
Grenzverletzungen schriftlich in einem Ak-
tenvermerk zu dokumentieren! (W-Fragen 
beachten) 

   

  Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten er-
kennen und akzeptieren.  
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✓  

NACH DER MITTEILUNG  NACH DER MITTEILUNG 
   

Keine Alleingänge!  Gespräch, Fakten und Situation schriftlich 
in einem Aktenvermerk dokumentieren! 

   

Keine eigenen Ermittlungen zum 
Tathergang! 

 Informierung der Schulleitung!  
 

   

Keine Entscheidungen oder Ein-
leitung weiterer Schritte ohne 
Einbeziehung des betroffenen 
Menschen! 
 

 Einschätzung des Gefährdungsrisikos und 
Besprechung der weiteren Vorgehensweise 
unter Einbeziehung 

• des betroffenen Menschen, 
• geeigneter interner und externer An-

sprechpartner 
 
und Erarbeitung von Lösungswegen:  
 

• Welche Personen sind in dieser Situa-
tion hilfreich und sollten hinzugezogen 
werden? 

• Wie könnte eine Lösung aussehen? 
• Wer macht was bis wann?  
• Welche Möglichkeiten/Ressourcen hat 

der bzw. die Studierende?  
• Welche internen und externen Hilfsan-

gebote sind vorhanden und umsetz-
bar? 

• Inwieweit muss das Schulwerk als Trä-
ger informiert/ einbezogen werden? 

   

Keine Konfrontation oder eigene 
Befragung der grenzüberschrei-
tenden Person! 
Sie könnte das Opfer unter Druck 
setzen. Verdunklungsgefahr!  

 Bei minderjährigen Studierenden:  
 

• ggf. Informierung und Einbeziehung 
der Personensorgeberechtigten 

 
   

  Schutz der betroffenen Person vor weiteren 
Grenzverletzungen durch Umsetzung ge-
eigneter Maßnahmen und Konsequenzen 
gegenüber der grenzüberschreitenden Per-
son  
 

 
Ergänzender Hinweis: Dieser Handlungsleitfaden kann auch angewandt werden, wenn 
Mitarbeitende der FAKS Opfer von Grenzüberschreitungen durch Studierende oder an-
dere Mitarbeitende (geworden) sind.  
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VORGEHENSWEISE BEI MITTEILUNG VON GRENZVERLETZUNGEN  
AN DER PRAXISSTELLE 
 
Was tun… 
wenn eine Studierende oder ein Studierender erzählt, an der Praxisstelle Opfer von Grenz-
verletzungen (geworden) zu sein? 
 

 
 

✓  
IM MOMENT DER MITTEILUNG  IM MOMENT DER MITTEILUNG 
   

Nicht drängen! 
Kein Verhör, kein Forscherdrang, 
keine überstürzten Aktionen. 

 Ruhe bewahren! 
 

   

Keine „Warum“-Fragen stellen!  Zuhören, Glauben schenken und den be-
troffenen Menschen ermutigen, sich anzu-
vertrauen! 
Auch Erzählungen von kleineren Grenzverlet-
zungen ernst nehmen 

   

Keine logischen Erklärungen ein-
fordern! 

 Grenzen, Widerstände und zwiespältige 
Gefühle des betroffenen Menschen respek-
tieren! 

   

Keinen Druck ausüben!  Zweifelsfrei Partei für den betroffenen 
Menschen ergreifen! 
„Sie tragen keine Schuld an dem, was vorge-
fallen ist!“ 

   

Keine Versprechen oder Zusagen 
machen, die nicht haltbar sind! 
 

 Versichern, dass das Gespräch vertraulich 
behandelt wird und nichts ohne Absprache 
unternommen wird! 
„Ich entscheide nicht über Ihren Kopf.“ 
– aber auch das weitere Vorgehen erklären  

   

  Bitte an die betroffene Person, die erlebten 
Grenzverletzungen schriftlich in einem Ak-
tenvermerk zu dokumentieren! (W-Fragen 
beachten) 

   

  Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten er-
kennen und akzeptieren.  
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✓  

NACH DER MITTEILUNG  NACH DER MITTEILUNG 
   

Keine Alleingänge!  Gespräch, Fakten und Situation schriftlich 
in einem Aktenvermerk dokumentieren! 

   

  Informierung der Schulleitung und der 
Schulbeauftragten für die praktische Aus-
bildung!  

   

Keine Entscheidungen oder Ein-
leitung weiterer Schritte ohne 
Einbeziehung des betroffenen 
Menschen! 

 Einschätzung des Gefährdungsrisikos und Be-
sprechung der weiteren Vorgehensweise unter 
Einbeziehung 

• des betroffenen Menschen,  
• geeigneter interner und externer Ansprech-

personen und 
• ggf. der Praxisstelle 

  
und Erarbeitung von Lösungswegen:  

• Welche Personen wären in dieser Situa-
tion hilfreich und sollten hinzugezogen 
werden? 

• Wie könnte eine Lösung aussehen? 
• Wer macht was bis wann?  
• Inwieweit kann die Praxisstelle in diesen 

Prozess eingebunden werden? 
• Welche Möglichkeiten/Ressourcen hat der 

bzw. die Studierende/ die Praxisstelle?  
• Welche internen und externen Hilfsange-

bote sind vorhanden und umsetzbar? 
• Inwieweit muss das Schulwerk als Träger 

informiert/ einbezogen werden? 
   

Keine eigenen Ermittlungen zum 
Tathergang! 

 Bei minderjährigen Studierenden:  
• ggf. Informierung und Einbeziehung 

der Personensorgeberechtigten 
   

Keine Konfrontation oder eigene 
Befragung der grenzüberschrei-
tenden Person! 
Sie könnte das Opfer unter Druck 
setzen. Verdunklungsgefahr!  
 

 Informierung der Praxisstelle  

   

  Schutz der betroffenen Person vor weiteren 
Grenzverletzungen durch Umsetzung ge-
eigneter Maßnahmen  
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VORGEHENSWEISE BEI MITTEILUNG VON BEOBACHTETEN EREIGNISSEN 
UND ENTWICKLUNGEN GEM. § 47 SGB VIII AN DER PRAXISSTELLE 
 
Was tun… 
wenn ein/e Erzieherpraktikant/in, Blockpraktikant/in oder Berufspraktikant/in von Ereig-
nissen oder Entwicklungen an der Praxisstelle erzählt, die geeignet sind, das Wohl der 
Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen? 
 

 
 
✓  

IM MOMENT DER MITTEILUNG  IM MOMENT DER MITTEILUNG 
   

Nicht drängen! 
Kein Verhör, kein Forscherdrang, 
keine überstürzten Aktionen. 

 Ruhe bewahren, zuhören, Glauben schenken! 
 

   

Keine Versprechen oder Zusagen 
machen, die nicht haltbar sind! 
 

 Versichern, dass das Gespräch vertraulich be-
handelt wird und nichts ohne Absprache unter-
nommen wird! 
„Ich entscheide nicht über Ihren Kopf.“ 
– aber auch das weitere Vorgehen erklären  

   

Keine „Warum“-Fragen stellen!  Klärung durch Rückfrage, ob und wie die Prakti-
kantin bzw. der Praktikant die Praxisstelle über 
diese Beobachtungen bereits informiert hat. Falls 
nicht: 
 
Informierung über die verpflichtende Vorge-
hensweise gem. § 47 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII 
 

• Beobachtet eine mitarbeitende Person ei-
ner pädagogischen Einrichtung Ereignisse 
oder Entwicklungen, die geeignet sind, 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, so ist die Einrichtungslei-
tung und der Träger zu informieren 

• Diese sind sodann verpflichtet, die päda-
gogische Fachaufsicht schriftlich zu infor-
mieren (Meldeformular) 

• TIPP: Beobachtungen und Situation 
schriftlich in einem Aktenvermerk doku-
mentieren! (W-Fragen beachten) 

   

  Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erken-
nen und akzeptieren.  
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✓  
NACH DER MITTEILUNG  NACH DER MITTEILUNG 
   

Keine Alleingänge!  Gespräch, Fakten und Situation schriftlich 
in einem Aktenvermerk dokumentieren!  

   

Keine Konfrontation/ eigene Be-
fragung der Praxisstelle! 
 

 Informierung der Schulleitung und der 
Schulbeauftragten für die praktische Aus-
bildung! 

   

Keine Entscheidungen oder Ein-
leitung weiterer Schritte ohne 
Einbeziehung des betroffenen 
Menschen! 
 
 
 

 Beratung und Besprechung der weiteren Vorge-
hensweise  
 
Fall A) Praktikantin bzw. Praktikant ist bereit 
und in der Lage, Beobachtungen der Leitung 
mitzuteilen 
 

• Konkrete Besprechung der Vorgehens-
weise (schriftliche und mündliche Infor-
mierung der Leitung, ggf. mit Gegenzeich-
nung durch Leitung) 

• Unterstützungsangebot der FAKS  
 

Fall B) Praktikantin bzw. Praktikant ist nicht be-
reit und in der Lage, die Beobachtungen der Lei-
tung mitzuteilen 
 

• Herausfinden der Gründe, warum sie bzw. 
er dazu nicht bereit ist, evtl. hierfür Lösun-
gen erarbeiten 

• Angebot, dass Praktikantin bzw. Prakti-
kant durch eine Vertrauensperson der 
Schule bei diesem Schritt begleitet wird  

• Falls NEIN: Aufforderung der Praktikantin 
bzw. des Praktikanten, Beobachtungen 
schriftlich (W-Fragen) zu dokumentieren 
und an die Schulleitung zu übermitteln 

• Schulleitung informiert nun stellvertretend 
für die Praktikantin bzw. den Praktikanten 
die Leitung und den Träger über die beo-
bachteten meldepflichtigen Ereignisse 

 
 
Ergänzender Hinweis: Dieser Handlungsleitfaden kann auch angewandt werden, wenn 
eine Praxislehrkraft Ereignisse oder Entwicklungen beobachtet, die geeignet sind, das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen.  
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VORGEHENSWEISE BEI MITTEILUNG VON BEOBACHTETEN GEWICHTIGEN 
ANHALTSPUNKTEN FÜR EINE KINDESWOHLGEFÄHRDUNG GEM. § 8a SGB 
VIII AN DER PRAXISSTELLE 
 
Was tun… 
wenn ein/e Erzieherpraktikant/in, Blockpraktikant/in oder Berufspraktikant/in erzählt, an 
der Praxisstelle gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls der 
ihm/ihr anvertrauten Kinder bzw. Jugendlichen im häuslichen Bereich (z.B. durch die El-
tern) wahrgenommen zu haben oder zu vermuten? 
 

 
 
✓  

IM MOMENT DER MITTEILUNG  IM MOMENT DER MITTEILUNG 
   

Nicht drängen! 
Kein Verhör, kein Forscherdrang, 
keine überstürzten Aktionen. 

 Ruhe bewahren, zuhören, Glauben schenken! 
 

   

Keine Versprechen oder Zusagen 
machen, die nicht haltbar sind! 
 

 Versichern, dass das Gespräch vertraulich behan-
delt wird und nichts ohne Absprache unternommen 
wird! 
„Ich entscheide nicht über Ihren Kopf.“ 
– aber auch das weitere Vorgehen erklären 

   

Keine „Warum“-Fragen stellen!  Klärung durch Rückfrage, ob und wie die Praktikantin 
bzw. der Praktikant die Praxisstelle über diese Be-
obachtungen bereits informiert hat. Wenn nicht: 
 
Informierung der Praktikantin bzw. des Praktikanten 
über die verpflichtende Vorgehensweise gem. § 8a 
SGB VIII 
 

• Beobachtet eine mitarbeitende Person einer 
pädagogischen Einrichtung gewichtige An-
haltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
der anvertrauten Kinder und Jugendlichen, so 
ist die Einrichtungsleitung zu informieren 

• Diese ist sodann verpflichtet, dieser Mitteilung 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Emp-
fehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrags 
nachzugehen und entsprechende Handlungs-
schritte zu befolgen 

• TIPP: Beobachtungen und Situation schriftlich 
in einem Aktenvermerk dokumentieren! (W-
Fragen beachten) 

   

  Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten erkennen 
und akzeptieren.  
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✓  

NACH DER MITTEILUNG  NACH DER MITTEILUNG 
   

Keine Alleingänge!  Gespräch, Fakten und Situation schriftlich 
in einem Aktenvermerk dokumentieren!  

   

Keine Konfrontation/ eigene Be-
fragung der Praxisstelle! 

 Informierung der Schulleitung und der 
Schulbeauftragten für die praktische Aus-
bildung! 

   

Keine Entscheidungen oder Ein-
leitung weiterer Schritte ohne 
Einbeziehung des betroffenen 
Menschen! 
 

 Beratung und Besprechung der weiteren 
Vorgehensweise  
 
Fall A) Praktikantin bzw. Praktikant ist be-
reit und in der Lage, Beobachtungen der 
Leitung mitzuteilen 
 

• Konkrete Besprechung der Vorgehens-
weise (schriftliche und mündliche In-
formierung der Leitung, ggf. mit Gegen-
zeichnung durch Leitung) 

• ggf. Angebot, dass Praktikantin bzw. 
Praktikant durch eine Vertrauensper-
son der Schule bei diesem Schritt be-
gleitet und unterstützt wird 
 

Fall B) Die Praktikantin/ der Praktikant ist 
nicht bereit und in der Lage, die Beobach-
tungen der Leitung mitzuteilen 
 

• Herausfinden der Gründe, warum sie 
bzw. er dazu nicht bereit ist, evtl. hier-
für Lösungen erarbeiten 

• Angebot, dass sie bzw. er durch eine 
Vertrauensperson der Schule bei die-
sem Schritt begleitet wird 

• NEIN: Praktikantin bzw. Praktikant wird 
aufgefordert, die Beobachtungen 
schriftlich (W-Fragen) zu dokumentie-
ren und an die Schulleitung zu über-
mitteln 

• Schulleitung informiert nun stellvertre-
tend für die Praktikantin bzw. den 
Praktikanten die Leitung und den Trä-
ger über die beobachteten melde-
pflichtigen Ereignisse 
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Weitere Elemente des Beschwerdemanagements  
 
Kummerkasten als Teil des Beschwer-
demanagements  
 
An unserer FAKS gibt es einen „Kummer-
kasten“. Es handelt sich um ein nieder-
schwelliges Partizipationsinstrument, 
das den Studierenden dazu dient, Be-
schwerden und Bedenken namentlich 
oder anonym zu äußern. Die SMV ist für 
die Betreuung des Kummerkastens zu-
ständig und weist zu Beginn des Schul-
jahres auf diese Beschwerdemöglichkeit 
hin. Sie leert in regelmäßigen Abständen 
den Kasten und kümmert sich um die An-
liegen der Studierenden. Der Kummer-
kasten befindet sich  

 
im Keller, gegenüber vom Getränkeauto-
maten, an einem dezentralen Ort, der für 
alle frei zugänglichen ist und der gleich-
zeitig nicht zu viel Aufsehen erregt. 
 
Persönliche Kontaktaufnahme mit den 
Studierendensprechern 
 
Auch nehmen viele Studierende direkt 
Kontakt mit den Studierendensprechern 
auf; diese kümmern sich dann um die 
Beschwerden und bringen diese an ent-
sprechender Stelle vor und/oder schal-
ten die Vertrauenslehrkraft ein.  
 

  
Interne und externe Ansprechpersonen und Hilfsmöglichkeiten  
 
Interne Ansprechpersonen 
 
Gabriele Wunderle, Schulleiterin 
gabriele.wunderle@faks-bfs-augsburg.de  
Tel. 0821/4558-16000 
Tel. 0821/4558-16001 
 

Sandra Krause, stellvertretende 
Schulleiterin 
sandra.krause@faks-bfs-augsburg.de  
Tel. 0821/4558-16000 
Tel. 0821/4558-16001 
 

Christina Albrecht, Schulbeauftragte 
für die praktische Ausbildung 
praktikantenamt@faks-augsburg.de  
Tel. 0821/4558-16000 
Tel. 0821/4558-16001 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Weitere interne Ansprechpartner sind:  
 

• die Vertrauenslehrkraft 
• die Studierendensprecherinnen 

und -sprecher 
• die Jahrgangsstufensprecherin-

nen und -sprecher 
 
Die jeweiligen Ansprechpersonen des 
aktuellen Studienjahres finden Sie auf 
unserer Homepage unter SMV. 
 
 

 
 
 
 

mailto:gabriele.wunderle@faks-bfs-augsburg.de
mailto:sandra.krause@faks-bfs-augsburg.de
mailto:praktikantenamt@faks-augsburg.de
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Externe Ansprechpersonen und Hilfsangebote  
 
Birgit Lamla, Schulpsychologin 
Birgit.Lamla@gymnasium-mariastern.de  
Gymnasium Maria Stern 
Gögginger Str. 132 
86199 Augsburg 
Tel. 0821/4558-11141 
 
Jugendämter 
 
Grundsätzlich ist die Behörde Ihres Wohn-
sitzes (kreisfreie Stadt/Landkreis) Ihr An-
sprechpartner; Jugendämter haben ihren 
Sitz bei den Landratsämtern oder den kreis-
freien Städten.  
 
KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienbe-
ratung 
info.augsburg@kjf-kjh.de 
Gartenstraße 4 
86152 Augsburg 
Tel. 0821/455410-0 
 
Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen 
efl-augsburg@bistum-augsburg.de   
Mauerberg 6  
86152 Augsburg 
Tel. 0821/33333 
 
Wildwasser Augsburg e.V. Fachbera-
tungsstelle gegen sexualisierte Gewalt 
beratung@wildwasser-augsburg.de 
Schießgrabenstr. 2 
86150 Augsburg 
Tel. 0821/154444 
 
Beauftragte der Polizei für Kriminalitäts-
opfer beim Polizeipräsidium Schwaben 
Nord 
Sabine Rochel 
Gögginger Straße 43 
86159 Augsburg 
Tel. 0821/323-1311 
 
Die Beauftragten der Polizei für Kriminali-
tätsopfer (BPfK) informieren und unterstüt-
zen 

 
• Opfer von Gewalttaten im sozialen Nahr-

aum 
(Gewalt in Familie und Partnerschaft, in 
familienähnlichen Beziehungen und in 
Trennungssituationen) 

• Opfer von Stalking 
• Opfer von Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung 
 
Sie bieten (möglichen) Opfern von Gewalt-
delikten Rat und Hilfe an und klären diese 
über den Ablauf eines Strafverfahrens und 
ihre Rechte auf. Auch weisen sie auf Bera-
tungseinrichtungen und sonstige Hilfs- und 
Anlaufstellen hin. 
 
Hilfe-Portal bei Sexueller Gewalt 
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de 
 
Das Hilfe-Portal ist ein Angebot der Unab-
hängigen Beauftragten für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs. Es bietet viele In-
formationen zum Thema und unterstützt da-
bei, Hilfe- und Beratungsangebote vor Ort zu 
finden – aber auch online oder telefonisch.  
 
Ziel des Angebotes ist, dass alle Menschen 
beim Thema sexueller Missbrauch die für sie 
passende Unterstützung finden.  
 
Bayern gegen Gewalt 
https://bayern-gegen-gewalt.de  
 
Gewalt loswerden und gewaltlos werden, 
darum geht es bei „Bayern gegen Gewalt“. 
Gewaltbetroffene Menschen, Fachkräfte, 
Fachleute und Interessierte finden hier Infor-
mationen sowie Beratungs- und Hilfeange-
bote.  
 
Weiterführende Literatur und Links  
 
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de 
www.machdeinhandynichtzurwaffe.de  
 
 

mailto:Birgit.Lamla@gymnasium-mariastern.de
mailto:info.augsburg@kjf-kjh.de
tel:08214554100
mailto:efl-augsburg@bistum-augsburg.de
mailto:beratung@wildwasser-augsburg.de
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/
https://bayern-gegen-gewalt.de/
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/
http://www.machdeinhandynichtzurwaffe.de/
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Gesetzliche Grundlagen 
 
Übersicht zu relevanten Gesetzestexten im Zusammenhang mit unserem Schutzkonzept  
 

Werden Lehrkräften an öffentlichen oder 
an staatlich anerkannten privaten Schu-
len 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung des Wohls der ihnen anvertrauten, 
minderjährigen Menschen bekannt, so 
sollen sie mit der betroffenen Person und 
den Erziehungsberechtigten die Situa-
tion erörtern und, soweit erforderlich, bei 
den Erziehungsberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken, so-
weit hierdurch der wirksame Schutz der 
betroffenen Person nicht in Frage gestellt 
wird (§ 4 KKG). 
 
Bei der Gefährdungseinschätzung haben 
sie gemäß Absatz 2 Anspruch auf eine 
Beratung durch eine „insoweit erfahrene 
Fachkraft“ (siehe auch § 8b SGB VIII). 
Auch kann unter Voraussetzungen des 
Absatz 3 das Jugendamt eingeschaltet 
werden.  
 
 
Gesetz zur Kooperation und Informa-
tion im Kinderschutz (KKG) 
 
§ 4 Beratung und Übermittlung von In-
formationen durch Geheimnisträger 
bei Kindeswohlgefährdung 
 
(1) Werden 
 
[…] 

6. staatlich anerkannten Sozialar-
beiterinnen oder -arbeitern oder 
staatlich anerkannten Sozialpä-
dagoginnen oder -pädagogen 
oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öf-
fentlichen und an staatlich aner-
kannten privaten Schulen 

 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefähr-
dung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit 
dem Kind oder Jugendlichen und den Er-
ziehungsberechtigten die Situation erör-
tern und, soweit erforderlich, bei den Er-
ziehungsberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hinwirken, so-
weit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. 
 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur 
Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 
gegenüber dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung 
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser 
Person die dafür erforderlichen Daten zu 
übermitteln; vor einer Übermittlung der 
Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
 
(3) Scheidet eine Abwendung der Gefähr-
dung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vor-
gehen nach Absatz 1 erfolglos und halten 
die in Absatz 1 genannten Personen ein 
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Tätigwerden des Jugendamtes für erfor-
derlich, um eine Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen ab-
zuwenden, so sind sie befugt, das Ju-
gendamt zu informieren; hierauf sind die 
Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei 
denn, dass damit der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen in 
Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck 
sind die Personen nach Satz 1 befugt, 
dem Jugendamt die erforderlichen Daten 
mitzuteilen. Die Sätze 1 und 2 gelten für 
die in Absatz 1 Nummer 1 genannten Per-
sonen mit der Maßgabe, dass diese un-
verzüglich das Jugendamt informieren 
sollen, wenn nach deren Einschätzung 
eine dringende Gefahr für das Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen das Tätig-
werden des Jugendamtes erfordert. 
 
(4) Wird das Jugendamt von einer in Ab-
satz 1 genannten Person informiert, soll 
es dieser Person zeitnah eine Rückmel-
dung geben, ob es die gewichtigen An-
haltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls des Kindes oder Jugendlichen be-
stätigt sieht und ob es zum Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen tätig geworden 
ist und noch tätig ist. Hierauf sind die Be-
troffenen vorab hinzuweisen, es sei 
denn, dass damit der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen in 
Frage gestellt wird. 
[…] 
 
Fachkräfte pädagogischer Einrichtungen 
haben einen Schutzauftrag und sind bei 
Bekanntwerden gewichtiger Anhalts-
punkte für eine Gefährdung des Wohls 
der ihnen anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen verpflichtet, nach bestimm-
ten Handlungsschritten vorzugehen (§ 8a 

Abs. 4 SGB VIII und „Empfehlungen zur 
Umsetzung des Schutzauftrags nach § 
8a SGB VIII“).  
 
Bei der Einschätzung des Gefährdungsri-
sikos haben sie gemäß § 8b Abs. 1 SGB 
VIII Anspruch auf Beratung durch eine in-
soweit erfahrene Fachkraft  
 
Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch 
(VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (Arti-
kel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, 
BGBl. I S. 1163)  
 
§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlge-
fährdung  
 
[…] 
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern 
von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, 
ist sicherzustellen, dass  
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhaltspunkte für die Ge-
fährdung eines von ihnen betreuten Kin-
des oder Jugendlichen eine Gefähr-
dungseinschätzung vornehmen,  
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine 
insoweit erfahrene Fachkraft beratend 
hinzugezogen wird sowie  
3. die Erziehungsberechtigten sowie das 
Kind oder der Jugendliche in die Gefähr-
dungseinschätzung einbezogen werden, 
soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. 
 
In den Vereinbarungen sind die Kriterien 
für die Qualifikation der beratend hinzu-
zuziehenden insoweit erfahrenen Fach-
kraft zu regeln, die insbesondere auch 
den spezifischen Schutzbedürfnissen 
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von Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen Rechnung tragen. Daneben ist 
in die Vereinbarungen insbesondere die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die 
Fachkräfte der Träger bei den Erzie-
hungsberechtigten auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen hinwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten, und das Ju-
gendamt informieren, falls die Gefähr-
dung nicht anders abgewendet werden 
kann.  
[…] 
 
§ 8b Fachliche Beratung und Beglei-
tung zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen  
 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit 
Kindern oder Jugendlichen stehen, ha-
ben bei der Einschätzung einer Kindes-
wohlgefährdung im Einzelfall gegenüber 
dem örtlichen Träger der Jugendhilfe An-
spruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft. 
[…]  
 
Nehmen pädagogische Fachkräfte Ereig-
nisse oder Entwicklungen in ihrer Ein-
richtung wahr, die geeignet sind, das 
Wohl der Kinder und Jugendlichen zu be-
einträchtigen, so haben sie gegenüber 
der Einrichtungsleitung und dem Träger 
eine Meldepflicht und müssen nach be-
stimmten, vorgeschriebenen Hand-
lungsschritten vorgehen (§ 47 Abs. 1 Nr. 
2 SGB VIII).  
 
§ 47 Melde- und Dokumentations-
pflichten, Aufbewahrung von Unterla-
gen 
 

1) Der Träger einer erlaubnispflichtigen 
Einrichtung hat der zuständigen Behörde 
unverzüglich 
[…] 
2. Ereignisse oder Entwicklungen, die ge-
eignet sind, das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen zu beeinträchtigen,  
[…] 
anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 
1 bezeichneten Angaben sowie der Kon-
zeption sind der zuständigen Behörde 
unverzüglich, die Zahl der belegten 
Plätze ist jährlich einmal zu melden. 
[…] 
 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 
§ 1631 Inhalt und Grenzen der Perso-
nensorge  
 
(1) Die Personensorge umfasst insbe-
sondere die Pflicht und das Recht, das 
Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beauf-
sichtigen und seinen Aufenthalt zu be-
stimmen.  
(2) Kinder haben ein Recht auf gewalt-
freie Erziehung. Körperliche Bestrafun-
gen, seelische Verletzungen und andere 
entwürdigende Maßnahmen sind unzu-
lässig.  
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf 
Antrag bei der Ausübung der Personen-
sorge in geeigneten Fällen zu unterstüt-
zen.  
 
Gesetz zur Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen (Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz – KJSG) 
 
Ziel des Gesetzes ist, mit einer moder-
nen Kinder- und Jugendhilfe vor allem 
diejenigen Kinder, Jugendlichen und 
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jungen Volljährigen zu stärken, die be-
sonderen Unterstützungsbedarf haben.  
 
(siehe www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/ 
gesetze/ neues-kinder-und-jugendstaer-
kungsgesetz-162860) 
 
Strafgesetzbuch 
 
Das Strafgesetzbuch enthält im drei-
zehnten Abschnitt des Besonderen Teils 
Strafvorschriften, die sich gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung richten. Hierzu 
gehören beispielsweise Straftaten des 
Missbrauchs, der sexuellen Übergriffe 
oder Nötigungen. Ebenso steht der Be-
sitz kinderpornographischer Abbildun-
gen unter Strafe.  
 
Nachfolgend findet sich eine Auflistung 
der wichtigsten Vorschriften:  
 
§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutz-
befohlenen  
 
§ 174a Sexueller Missbrauch von Gefan-
genen, behördlich Verwahrten oder 
Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrich-
tungen  
 
§ 174b Sexueller Missbrauch unter Aus-
nutzung einer Amtsstellung  
 
§ 174c Sexueller Missbrauch unter Aus-
nutzung eines Beratungs-, Behandlungs- 
oder Betreuungsverhältnisses  
 
§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern  
 
§ 176a Sexueller Missbrauch von Kindern 
ohne Körperkontakt mit dem Kind  
 

§ 176b Vorbereitung des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern  
 
§ 177 Sexueller Übergriff; sexuelle Nöti-
gung; Vergewaltigung  
 
§ 180 Förderung sexueller Handlungen 
Minderjähriger  
 
§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendli-
chen  
 
§ 184 Verbreitung pornographischer In-
halte  
 
§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinderpornographischer Inhalte  
 
§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz ju-
gendpornographischer Inhalte  
 
§ 184i Sexuelle Belästigung § 184k Ver-
letzung des Intimbereichs durch Bildauf-
nahme 
 
Alle Vorschriften hierzu sind im Einzelfall 
nachzulesen unter: https://www.ge-
setze-im-internet.de 
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Ausblick 
 
Dieses Schutzkonzept wurde beim 
Schulwerk der Diözese fristgerecht ein-
gereicht. Im Sinne flächendeckender 
Transparenz ist es auf unserer Home-
page zusammen mit unseren Leitlinien 
des Miteinanders veröffentlicht, auch 
hängt es in allen Klassenräumen der 
FAKS gut sichtbar aus. 
 
Das Schutzkonzept wird im Alltag „ge-
lebt“ und ist mittlerweile erprobt. Insbe-
sondere die Leitfäden haben sich als hilf-
reich erwiesen. Auch geht es immer wie-
der darum, das Schutzkonzept zu reflek-
tieren.  
 
Hilfreiche Fragen sind in diesem Zusam-
menhang: 
 

• Wie bewertet die Schulfamilie 
das Schutzkonzept? Ist es noch 
aktuell? 

• Ist es praxisorientiert und um-
setzbar? 

• Berücksichtigt es die Bedürfnisse 
aller in angemessener Form?  

• Fehlen wichtige Punkte oder In-
halte? 

• Fühlen sich die Mitglieder der 
Schulfamilie durch das Schutz-
konzept kompetenter im Umgang 
mit Grenzverletzungen? 

 
 
Damit das Schutzkonzept im schuli-
schen Alltag präsent ist und bleibt, wer-
den insbesondere die Handlungsleitfä-
den im Rahmen der Anfangskonferenz 
den Mitarbeitenden sowie zu Schuljah-
resbeginn den Studierenden vorgestellt. 
 
Auch ist es fester Bestandteil bei Einstel-
lungs- und Bewerbungsgesprächen.  
 
Wichtig ist, das Schutzkonzept in regel-
mäßigen Abständen zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln.  
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